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Einreicher: Gruppe Die Andere öffentlich 
 
 
Betreff: 
Auftreten von Fahrkartenkontrolleuren 

 Erstellungsdatum 26.04.2010 

 Eingang 902:  

 weitergeleitet an  

 das Büro OBM:  

 Termin der  

 Beantwortung:  

   
 

Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.: 

 
 
Die Anfrage dient der Kontrolle der Verwaltung. Insbesondere soll überprüft werden, ob die 
Beteiligungsverwaltung gegen diskriminierende Verhaltensweise von Fahrkartenkontrolleuren 
gegenüber Fahrgästen des ÖPNV in Potsdam vorgeht. Darüber hinaus dient die Anfrage der 
Vorbereitung eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. 
 
In den letzten Monaten kam es wiederholt zu Beschwerden von Fahrgästen und Passanten wegen des 
Verhaltens von Fahrkartenkontrolleuren.  
So wurde kritisiert, dass die Kontrolleure Personen außerhalb der Verkehrsmittel zum Vorzeigen der 
Fahrausweise nötigten und sogar außerhalb der Haltestellen Personen ohne Rechtsgrundlage mit 
körperlicher Gewalt festhielten.  
In einem Fall wurde eine Frau, die mit Bekannten eine Gruppenkarte zum Konzertbesuch genutzt hatte 
und auf der Rückfahrt früher ausgestiegen war, an der Haltestelle zur Abgabe der Personalien 
gezwungen, weil sie nach dem Verlassen der Bahn natürlich keinen Fahrschein vorzeigen konnte.  
Mehrfach wurden Polizeieinsätze gegen Fahrgäste veranlasst, die einen gültigen Fahrausweis 
vorweisen konnten, aber nicht bereit waren, diesen unangemessen auftretenden Kontrolleuren 
außerhalb der Verkehrsmittel zu zeigen. 
Außerdem wurden uns Fälle bekannt, in denen Kontrolleure rechtsextreme Bekleidungsmarken (Thor 
Steinar, Masterrace) trugen, nicht rechte Jugendliche als „Zeckenschwein“ und einen deutschen 
Staatsangehörigen mit sudanesischem Vater als „Neger“ betitelten und diese körperlich attackierten. 
 
Wir fragen den Oberbürgermeister: 
 

1. Wie viele Beschwerden, Strafanzeigen von Fahrgästen und Polizeieinsätze erfolgten seit 2008 
jeweils jährlich im Zusammenhang mit Fahrkartenkontrollen? 

 
2. Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgen die Kontrollen an Haltestellen und wie sind die Bereiche 

der Stadt gekennzeichnet, die Bürger/innen nicht ohne Fahrschein betreten dürfen? 
 



 

 
3. Selbst das Fahren ohne Fahrschein wird im Normalfall nur als Ordnungswidrigkeit geahndet. 

Dennoch berufen sich Kontrolleure immer wieder auf ein strafprozessuales Festhalterecht 
gegenüber tatsächlichen und vermeintlichen Fahrgästen. Welche konkreten Anhaltspunkte für 
das Begehen einer Straftat liegen vor, wenn man eine Gruppenkarte in der oben geschilderten 
Weise nutzt? 

 
4. Auf welcher Rechtsgrundlage sind Kontrolleure berechtigt, Fahrgäste noch nach dem Verlassen 

der Haltestelle anzusprechen bzw. festzuhalten? 
 

5. Was haben die Beteiligungsverwaltung und die Vertreter/innen der Stadt in den Gremien der ViP 
GmbH bislang unternommen, um rechtsextreme Beschimpfungen, Bekleidungsstücke und 
Verhaltensweisen von Fahrkartenkontrolleuren zu unterbinden? 

 
 
 
 
Anlage: 
Antwort der Verwaltung 
 












